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 A  Allgemeine Bestimmungen 

 
 
 
 
 
Geltungsbereich 

 
 
Art. 1 
 
1 Das Baureglement bildet zusammen mit dem Zonenplan die 

baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.  
 
2 Es ist als ergänzendes Recht anwendbar, soweit besondere 

baurechtliche Regelungen (Überbauungsordnungen, Gestal-
tungspläne) bestehen. 

 
 

 
 
Vorbehalt anderer Vor-
schriften 

Art. 2 
 
1 Die einschlägigen Bestimmungen des eidgenössischen und 

kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. 
 
2 Im Verhältnis unter Nachbarn sind zudem die Eigentumsbe-

schränkungen, insbesondere die Bau- und Pflanzvorschriften 
des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und des berni-
schen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGzZGB) 
zu beachten. 

 
 

 B Allgemeine Voraussetzungen der Überbauung 
 

 
 
 
 
Baubewilligungspflicht 

 
 
Art. 3 
 
Die Baubewilligungspflicht und der Baubeginn richten sich nach 

der kantonalen Baugesetzgebung (Art. 1 BauG, Art. 1 u. 2, 
Art. 4 ff BewD). 
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Voraussetzungen der Er-
teilung der Baubewilli-
gung. 

Art. 4 
 
1 Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Vorausset-

zungen von Art. 2 und 2a BauG entsprechen. 
 
2 Insbesondere können nur Bauvorhaben bewilligt werden, wel-

che   
a) die Bestimmungen dieses Reglementes einhalten.  
b) über eine hinreichende Erschliessung, die erforderliche Ab-
 stellfläche für Fahrzeuge und über einen genügenden Kin-
 derspielplatz verfügen (vgl. die entsprechenden Artikel in 
 BauG und BauV).  
c) den Anforderungen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes 
 (Art. 9ff BauG, Art. 12ff BauV) sowie der Umweltschutzge-
 setzgebung (USG) entsprechen. 

 d) den Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung  
 entsprechen. 

 
3 Für die Erteilung von Ausnahmen von kommunalen, 

kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen ist das 
kantonale Recht (Art. 26ff und Art. 81ff BauG) massgebend. 

  
 4 Die Baupolizeibehörde ist befugt: 

 a) vom Bauherrn alle erforderlichen Aufschlüsse über Bauvor-
 haben und Bauvorgang zu verlangen (Art. 15 BewD) 
b) die Ausführung des Bauvorhabens zu beaufsichtigen und 
 die für einen vorschriftsgemässen und sichern Bauvorgang 
 notwendigen Anordnungen zu treffen (Art. 47 BewD). 

  c) den Bauherrn zur Leistung angemessener Sicherheiten für 
 die Ausführung der ihm gemäss Abs. 2 lit. b und c obliegen-
 den Vorkehren anzuhalten.  
 

 
 C: Baupolizeiliche Vorschriften 

 
 
 
 
 
 
Offene Bauweise 

 
Bauweise 
 
Art. 5 
 
Es gilt die offene Bauweise 
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Bauabstände von öffentli-
chen Strassen und We-
gen 

 
Bauabstände 
 
Art. 6 
 
1 Die Abstände von Gebäuden und ähnlichen baulichen Einrich-

tungen zu öffentlichen Strassen und Wegen richten sich nach 
Art. 63ff des Gesetzes über den Bau und Unterhalt der Stras-
sen (SBG). Bewohnte Gebäude auf Parzellen an öffentlichen 
Strassen haben auf mindestens einer Seite einen grossen 
Grenzabstand einzuhalten. 

 
2 Der Bauabstand wird vom Fahrbahnrand aus gemessen. 
 
 

 
 
Bauabstand vom Wald  

Art. 7 
 
Soweit nicht durch eine Baulinie festgelegt (Waldbaulinie, ge-

nehmigt durch das Amt für Wald, KAWA) gelten die Bestim-
mungen der Waldgesetzgebung. 

 
 

 
 
Gewässerabstand 

Art. 8 
 
1 Von Gewässern ist, sofern der Bauabstand nicht durch eine 

Baulinie bestimmt ist, insbesondere zum Schutz des Ortsbil-
des, der Natur und der Landschaft ein Abstand von 10m zu 
wahren. Er wird von der oberen Böschungskante aus gemes-
sen. 

 
2 Die reglementarischen Grenzabstände gehen diesem Abstand 

vor, wenn sie einen grösseren Bauabstand ergeben. 
 
3 Im übrigen gilt für Bauten an Gewässern Art. 48 Wasserbau-

gesetz WBG. 
 

 
 
Bauabstand am Sied 
lungsrand 

Art. 9 
 
Am Siedlungsrand ist gegenüber der Landwirtschaftszone min-

destens der kleine Grenzabstand der entsprechenden 
Bauzone einzuhalten.  

 
 

 
 
 
 
Allgemein 

Bauabstände gegenüber nachbarlichem Grund 
 
Art. 10 
 
1 Bei Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden 

überragen, sind gegenüber dem nachbarlichen Grund die in 
diesem Reglement festgelegten Grenzabstände einzuhalten. 
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 2 Bauten mit Wohn- und Arbeitsräumen haben auf drei Seiten 
den kleinen und auf einer Seite den grossen Grenzabstand 
einzuhalten. Für Gebäude ohne Wohn- und Arbeitsräume gilt 
auf allen Seiten der kleine Grenzabstand. 

 
 

 
 
Grenzabstände 

Art. 11 
 
1 Der grosse Grenzabstand gilt für die meistbesonnte oder jene 

Seite des Gebäudes mit den meisten Fassadenöffnungen und 
wird rechtwinklig zur Fassade gemessen (vgl. Skizze im An-
hang). 

 
  2 Der kleine Grenzabstand bezeichnet die kürzeste waagrechte 

Entfernung der Fassade von der Parzellengrenze. 
 
3 Der Grenzabstand für An- und Nebenbauten deren 

Grundfläche 60m2 und/ oder deren maximale Fassadenhöhe 
im Mittel aller Fassaden 3m nicht übersteigt, beträgt für 
unbewohnte An- und Nebenbauten allseitig 2m, für bewohnte 
An- und Nebenbauten sowie für Wintergärten allseitig 4m. Der 
Grenzanbau ist zulässig wenn der Nachbar zustimmt oder 
wenn an ein nachbarliches, an der Grenze stehendes 
Gebäude angebaut werden kann. 

 
4 Vorspringende offene Bauteile (Treppen, Vordächer, Lauben) 

dürfen max. 1.5m in den Grenzabstand hineinragen. 
 
5 Unterirdische Bauten und Bauteile dürfen bis 1m, mit Zustim-

mung des Nachbars bis vollständig zur Grundstücksgrenze 
reichen. Unterirdische Bauten sind solche, welche den 
gewachsenen Boden (Art. 97 BauV) um max. 1,2m überragen. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des EGzZGB.  
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 6 Die Unterschreitung des Grenzabstandes bedarf einer 
Ausnahmebewilligung (Art. 26 BauG), sofern der betroffene 
Nachbar nicht schriftlich zustimmt (Näherbaurecht). Die 
reglementarischen Gebäudeabstände sind jedoch 
einzuhalten. 

 
7 Der Abstand zweier Gebäude muss mindestens der Summe 

der dazwischenliegenden für sie vorgeschriebenen Grenzab-
stände entsprechen. Bei Gebäuden auf demselben 
Grundstück wird er berechnet wie wenn eine Grenze zwischen 
ihnen läge. 

 
8 Für unbewohnte An- und Nebenbauten gemäss Abs. 3 ist kein 

Gebäudeabstand einzuhalten.  
 
9 Gegenüber Bauten, die aufgrund früherer baurechtlicher 

Bestimmungen den nach diesem Reglement 
vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich 
der Gebäudeabstand um das Mass des fehlenden 
Grenzabstandes. Die Baupolizeibehörde kann jedoch den 
Abstand angemessen vergrössern, wenn sonst für das 
altrechtliche oder für das neue Gebäude die 
Beschattungstoleranzen gemäss Art. 22 BauV überschritten 
würden. 
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Grundsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebäudehöhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestaffelte Gebäude 

Baugestaltung 
 
Art. 12 
 
Bauten sind so ins Terrain und in die Umgebung einzuordnen, 

dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Für die Beurteilung 
sind besonders folgende Punkte wichtig: 

 •Standort, Stellung, Proportionen, Volumen des Gebäudes. 
 •Dachform, Bedachungsmaterial und -farbe 
 •Gliederung, Proportionen, und Materialien der Fassaden. 
 •Gestaltung des Aussenraumes.  
 
 
Art. 13 
 
1 Die Gebäudehöhe wird in den Fassadenmitten gemessen, 

vom gewachsenen Boden aus (Art. 97 BauV) bis zur 
Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante des 
Dachsparrens.  

 
2 Abgrabungen für Hauseingänge und Garageinfahrten, deren 

Breite insgesamt nicht mehr als 1/3 der entsprechenden 
Fassadenlänge beanspruchen sowie Giebelfelder werden der 
Gebäudehöhe nicht angerechnet. 

 
3 Die zulässige Gebäudehöhe darf auf keiner Seite 

überschritten sein. Bei Bauten am Hang ist talseits eine 
Mehrhöhe von 1m gestattet, sofern die Neigung des 
gewachsenen Bodens, in der Falllinie gemessen, innerhalb 
des Gebäudegrundrisses wenigstens 10% beträgt (vgl. 
Anhang 1). 

 
4 Die zulässige Gebäudehöhe darf durch nachträgliche Abgra-

bungen nicht überschritten werden. 
 
5 Bei Gebäuden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht 

und Oberkante Dachsparren in der Höhe gestaffelt ist und bei 
Bauten am Hang, die im Grundriss gestaffelt sind ist die 
Gebäudehöhe für jeden Gebäudeteil gesondert zu messen. 
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Geschosszahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 
 
1 Als Geschosse zählen das Erdgeschoss und die Oberge-

schosse. 
 
2 Das Kellergeschoss zählt als Geschoss, wenn es im Mittel 

aller Fassaden, bis oberkant Erdgeschossboden gemessen, 
den fertigen Boden um mehr als 1.2 m überragt. 
Abgrabungen gemäss Art. 13 Abs. 2 werden nicht 
angerechnet. 

 
3 Der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen im Dachgeschoss 

ist, vorbehältlich Art. 64ff BauV, gestattet. 
 
 

 
 
Dachgestaltung 

Art. 15 
 
1 Dächer sind so zu gestalten, dass sie sich bezüglich Materia-

lien, Formen und Aufbauten in die Umgebung gut einordnen 
und mit dieser eine gute Gesamtwirkung ergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Als Dachaufbauten gelten Lukarnen, Gauben, Schleppgau-

ben, Dachflächenfenster und dergleichen. Diese haben vom 
Ort einen Abstand von 1/ 5 der gesamten Dachlänge, und von 
der First -unter Ausnahme von Dachreiter, Kamin- und 
Lüftungsrohren- einen Abstand von mindestens 1m 
einzuhalten (vgl. Anhang 2). Dacheinschnitte sind nur 
zugelassen, wenn sie durch einen Dachaufbau überdeckt 
werden . 

 
3 Flachdächer bei Hauptbauten sind nicht zugelassen. Die 

Dachneigung muss mindestens 25˚ und darf maximal 45˚ 
betragen. 
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Umgebungsgestaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärmschutz 
 

Art. 16 
 
Bauten sind rücksichtsvoll in die bestehende Umgebung einzu-

ordnen. Aussenräume sind grundsätzlich als Grünräume zu 
gestalten. Verkehrsflächen auf privaten Grundstücken sind 
möglichst wasserdurchlässig auszuformen und klein zu 
halten. Abstellplätze sind möglichst zu begrünen (Schotter-
rasen, Rasengittersteine). Terrainaufschüttungen sind auf das 
Notwendige zu beschränken und unter Wahrung der 
charakteristischen Geländeformen anzulegen. In der Regel 
sind Böschungen anzulegen und Stützmauern zu vermeiden. 

 
 
Gesundheit, Sicherheit, Technik 
 
Art. 17 
 
1 Für den Lärmschutz sind die Lärmschutzverordnung des Bun-

des sowie die Art. 89 ff BauV massgebend. 
 

 
 
 
 
Energie 

 
 
Art. 18 
 
1 Technische Einrichtungen für die Energiebeschaffung haben 

sich den Gestaltungsanforderungen dieses Reglements unter-
zuordnen. 

 Richtungsweisend für die Anordnung von Energiegewinnungs-
anlagen ist zudem die entsprechende Broschüre des Wasser- 
und Energiewirtschaftsamtes 1  

 
 
 
 
Empfangsanlagen 

 
Art. 19 
 
Empfangsanlagen sind so anzuordnen, dass sie sich gut ins 
Orts- und Strassenbild einordnen. 
 
 
 

 D: Zonenvorschriften 
 

 
 
 
 
Allgemein 

 
 
Art. 20 
 
Die Zonenvorschriften legen Art, Mass und die Bedingungen der 
zulässigen baulichen Nutzung fest. 
 

 

                                                      
1 Energiekollektoren: Der vereinfachte Weg zur Solaranlage. Empfehlungen zur Auswahl und Anordnung. 1994. 

Wasser- und Energiewirtschaftsamt. 
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Dorfzone 

Art. 21 
 
1 Zugelassen sind Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsbauten. 

Gewerbebetriebe, die das gesunde Wohnen beeinträchtigen 
und insbesondere zu höheren als den nach der 
Bauverordnung für gemischte Zonen zulässigen 
Lärmimmissionen (Art. 89ff BauV) führen, sind nicht 
zugelassen. 

 
2 Reine Werkhöfe, Lagerplätze und ähnliche Einrichtungen, wel-

che nicht zu einem am Ort ansässigen Gewerbebetrieb 
gehören sind nicht zulässig.  

 
3 Baupolizeiliche Masse in der Dorfzone: 

Geschosszahl GZ 2 

kleiner Grenzabstand  kGA min. 3m 

grosser Grenzabstand  gGA min. 6m 

Gebäudehöhe GH max. 7m 

Gebäudelänge GL max. 25m 

Empfindlichkeitsstufe ES III 

 
 
 
 
Weilerzone 

Art. 22 
 
1 Die Weilerzone bezweckt die Erhaltung sowie die zweck-
mässige Erneuerung und Ergänzung der bestehenden Dorf-
struktur und soll der Bevölkerung in der angestammten Umge-
bung Raum für das dauernde Wohnen oder den Betrieb eines 
Gewerbes ermöglichen. 

 
 2 Zugelassen sind: 

 Ersatz -oder Umbauten, sofern sie die Gebäudedimension 
(Standort, Geschosszahl, Höhe, Breite, Dachform) des beste-
henden Baukörpers übernehmen. 

 Nicht- landwirtschaftlich genutzte Neu- und Anbauten für die 
einheimische Bevölkerung (seit mindestens 5 Jahren ansässig 
oder im Weiler aufgewachsen), sofern sie sich in die 
bestehende Gebäudegruppe einordnen und diese gestalterisch 
nicht beeinträchtigen.  

 Neu- und Anbauten für die landwirtschaftliche Nutzung oder 
die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung. 

 
3 Für die Projektierung, Erstellung oder Abänderung von 

Erschliessungsanlagen (Verkehr, Ver- und Entsorgung) gilt 
das kantonale Baugesetz (Art. 108ff). 

 
4 Baupolizeiliche Masse in der Weilerzone für Neubauten (Aus-

nahme Sägereibetrieb Eigen). Ersatzbauten dürfen die 
Gebäudedimensionen und Bauabstände der vorbestehenden 
Baute übernehmen.  

Geschosszahl GZ 2 

kleiner Grenzabstand  kGA min. 3m 

grosserGrenzabstand  gGA min. 6m 

Gebäudehöhe GH max. 7m 

Gebäudelänge GL max. 25m 
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Empfindlichkeitsstufe ES III 

Für den Sägereibetrieb gilt: Grenzabstände kGA, gGA min. 
1/2 der grenzseitigen GH, min. jedoch 3m, GH 10m. 
(Vorbehalten bleibt Art. 22 Abs. 3 BauV.), ES III. 

 
 
 
 
Gewerbezone Riffenmatt  

Art. 23 
 
1 Die Gewerbezone Riffenmatt ist für den ansässigen 

Sägereibetrieb bestimmt. 
 
2 Wohnungen sind gestattet, soweit sie für das betriebsnotwen-

dige, an den Standort gebundene Personal erforderlich sind. 
 
3 Baupolizeiliche Masse in der Gewerbezone Riffenmatt: 

Grenzabstände  kGA, 
gGA 

innerhalb der Gewerbezone 
min. 1/2 der grenzseitigen Ge-
bäudehöhe, min. jedoch 3m; 
gegen andere Nutzungszonen 
min. die grenzseitige Gebäu-
dehöhe. Vorbehalten bleibt Art. 
22, Abs. 3 BauV. 

Gebäudehöhe  GH max. 10m 

Empfindlichkeits-
stufe 

ES III 

 
 
  
 
 
Zone für öffentliche 
Nutzung 

Art. 24 
 
1 Die Zonen für öffentliche Nutzungen sind für Bauten und Anla-

gen im öffentlichen Interesse bestimmt. 
 
2 Sofern nichts anderes bestimmt wird, ist gegenüber andern 

Nutzungszonen der in der angrenzenden Nutzungszone 
gültige Grenzabstand einzuhalten. Die 
Beschattungstoleranzen gemäss Art. 22 Abs. 3 BauV sind 
gegenüber der angrenzenden Nutzungszone einzuhalten. 

 
3 Für die im Zonenplan entsprechend bezeichneten Gebiete gel-

ten die nachfolgenden Bebauungsgrundsätze: 
 

Bez. im 
ZP. 

Zweckbestimmung GZ Grundzüge der Bebauung  
und Gestaltung; ES 
 

ZÖN-A 
 

Kirche, Pfarrhaus, 
Gemeindehaus 
Guggisberg 
 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung.  
ES II 
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ZÖN-B Friedhof und Werk-
hof Guggisberg 
 
 
Parkplatzanlage 

1 Gemäss bestehender Bebau-
ung. Eingeschossige Bauten 
sind zugelassen. 
 
Bestehender Parkplatz Fried-
hof. Zusätzlich max. 10 Park-
felder vor Aufbahrungshalle  
 

ZÖN-C Schulhaus 
Guggisberg 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung.  
Bauliche Erweiterungen 
(Anbauten) sind zugelassen 
bei entsprechend guter 
Gestaltung. ES III 
 

ZÖN-D 
2) 

Allzweckplatz 
Kalchstätten 
 

2 Allzweckplatz / Eingeschos-
sige Bauten (Fläche: 60m2, 
Höhe 4m) sind zugelassen. 
ES III 
 

ZÖN-E 
3) 
 

--------------  gestrichen 

ZÖN-F 
1) 

Rasenplatz 
Kriesbaumen 

2 Rasenspielfeld, Aufstellen von 
Spielgeräten . ES III 
 

ZÖN-G 
 

Feuerwehrmagazin 
Schwendi 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung. Erweiterungen und Er-
satz im bisherigen Ausmass. 
ES III 
 

ZÖN-H 
 

Schulhaus  
Schwendi 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung. Bauliche Erweiterungen 
(Anbauten) sind zugelassen. 
ES III 
 

ZÖN-I 
3) 

Feuerwehrmagazin 
Hirschmatt 

2 Bestehendes Feuerwehr-
magazin mit nötiger An-
passung der Infrastruktur.  
ES III 
 

ZÖN-J 
 

Mehrzweckanlage  
Riffenmatt, Turn-
halle 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung. Bauliche Erweiterungen 
(Anbauten) sind zugelassen. 
ES III. Die Erstellung von 
lärmempfindlichen Räumen 
ist ausgeschlossen. 
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ZÖN-K 
3) 

Kirche, Friedhof, 
Mehrzweckplatz, 
Parkplatz, 
Sangernboden 

2 Freistehende eingeschossige 
Bauten sind auf der Ebene 
des ehemaligen Schulhauses 
zugelassen. Die Kirche mit 
Kirchenhang darf durch eine 
Baute nicht beeinträchtigt 
werden. Die bestehende 
Magerwiese, der Baum- und 
Gehölzbestand ist zu erhalten, 
sachgerecht zu pflegen und 
nötigenfalls zu ersetzen. 
 ES III 
 

ZÖN-L ARA, Werkge- 
bäude 
Sangernboden 

2 Gemäss bestehender Bebau-
ung. Bauliche Erweiterungen 
sind zugelassen. 
 

 
    1) Fassung 10.10.2005 / 2) Fassung 14.03.2011 / 
     3) Fassung vom 12.11.2012 
 
 
 
Zone mit Planungspflicht 
Kriesbaumen 
 

Art. 25 
 
1 Die ZPP Kriesbaumen bezweckt eine Überbauung, die sich 

besonders gut ins gewachsene Dorfbild von Kriesbaumen 
einfügt. Bei der Konzipierung der Bauten (Volumen, Propor-
tionen, Stellung, Aussenraum, Fassaden und Dachgestaltung) 
ist auf den bestehenden traditionellen Weiler, besonders auf 
die Proportionen, Volumen, Stellung, Dachformen, Materialien 
etc. der Gebäude Rücksicht zu nehmen. 

 
2 Die Nutzung richtet sich nach den Bestimmungen der 

Dorfzone. Zusätzlich gilt eine Ausnützungsziffer von min. 0.3 
und max. 0.6. 

 
3 Die Bebauung ist auf rationelle Weise zu erschliessen.  
 
4 Die Bebauung ist auf ihre Lage am Siedlungsrand abzu-

stimmen. Der Übergang zum Landwirtschaftsgebiet ist 
entsprechend zu gestalten. 

 
 



OP REVISION GUGGISBERG, BAUREGLEMENT: AUFLAGE 16 
   

  Januar 1999 

Naturnahe Freizeitzone 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 25b 1) 
Die im Zonenplan bezeichnete „Naturnahe Freizeitzone“ ist eine  
funktionale Zone nach Art. 18 RPG. Sie dient dem sanften  
Tourismus und bezweckt die Schaffung eines Weidenparks. Die  
Zone ist funktional eng mit der ZÖN-J Mehrzweckanlage „ 
Riffenmatt, Turnhalle“ verbunden (Sanitäranlagen, Park-plätze,  
Halte- und Warteraum für Busse, Restauration). Bauten und  
Anlagen sind in der naturnahen Freizeitzone nicht zugelassen.  
Einzig die Errichtung eines Billetten- und Be-triebsgebäudes als  
Fahrnisbaute sowie Verweisstelen (ge-mäss Vorgaben des  
Regionalen Naturparks) sind erlaubt. 
 
Das Betriebsgebäude hat ein max. Volumen von 4x4x4 Metern  
und steht am Eingang des Weidenparks gegenüber dem  
Hofzugang zu Parzelle Nr. 13. 
 
Die Organisation und der betriebliche Ablauf sind in einem  
kommunalen Richtplan darzustellen. Insbesondere sind die  
Massnahmen der Besucherführung vom Parkplatz zum  
Weidenpark zu beschreiben. 
 
Die Zone „Naturnahe Freizeitzone“ ist zeitlich beschränkt. Sie ist  
nur solange gültig, als die Nutzung der Hauptnutzung  
Weidenpark entspricht und das Betriebskonzept eingehalten  
wird. Wird die Fläche nicht mehr in diesem Sinne genutzt, wird  
sie wieder der Landwirtschaftszone und dem Schutzgebiet  
zugewiesen. In diesem Falle sind sämtliche Anlagen und  
Bepflanzungen zurückzubauen. 
 
1) Eingefügt am 04.12.2009 

 
 
Überbauungsplan mit 
Sonderbauvorschriften 
Ottenleuebad 
 
Rechtskräftige Überbau-
ungsordnung 

Art. 26 
 
1 Für das im Zonenplan entsprechend bezeichnete Gebiet 

gelten die Bestimmungen des Überbauungsplanes mit 
Sonderbauvorschriften Nr. 1, Sektoren Z1 und Z2 sowie Nr. 2 
vom 8.11.1978. 

 
2 Als rechtskräftige Überbauungsordnung gilt die Überbauungs-

ordnung Nr. 1 Riffenmatt, genehmigt am 22. 2 1988 und 
deren Ergänzung, genehmigt am 14.3.1991 

 
 

 
 
Landwirtschaftszone 

Art. 27 
 
Für die im Zonenplan bezeichneten Landwirtschaftsgebiete  
gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone gemäss  
BauG Art. 80. 
 
Es gilt die Empfindlichkeitsstufe ES III. 
 
(Abgeändert gemäss Verfügung vom 27.12.1999) 
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Zweck 

Bestimmungen zur Erhaltung und Pflege der Landschaft 
 
Art. 28 
 
Die nachstehenden Bestimmungen bezwecken: 
• Die Erhaltung und gezielte Aufwertung der naturnahen 

Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen. 
• Die Wahrung des intakten Landschaftsbildes. 
• Die Unterstützung der Landwirtschaftsbetriebe bei der Pflege 

und Aufwertung der Landschaft. 
 
 

 
 
Information 

Art. 29 
 
Die Gemeinde fördert durch eine aktive Informationspolitik das  
Verständnis der Bevölkerung für die ökologische Ausgestaltung  
der Landschaft. 
 
 

 
 
Durch übergeordnetes 
Recht gechützte Objekte 

Art. 30 
 
1 Für die von Bund und Kanton bezeichneten Gebiete und 

Objekte (insb. Moorlandschaften, Hoch- und Flachmoore, 
Auen, kant. Naturschutzgebiete, Trockenstandorte) gelten die 
Bestimmungen der entsprechenden Verordnung oder des 
Regierungsratsbeschlusses und zusätzlich die nachfolgenden 
Bestimmungen (Abs. 2 und 3). 

 
2 Alle Hecken und Feldgehölze sind durch übergeordnetes 

Recht geschützt (Naturschutzgesetz NSG vom 15. 9. 1992). 
 Innerhalb von 3 Jahren darf höchstens ein Abschnitt (Länge 

20m) einer Hecke auf den Stock gesetzt werden, der gleiche 
Abschnitt jedoch frühestens wieder nach fünf Jahren. 
Grössere Bäume sind so lange wie möglich zu erhalten. 

 
3 Alle stehenden und fliessenden Gewässer und ihre Uferberei-

che sind geschützt und sollen in ihrem natürlichen und 
naturnahen Zustand erhalten werden. 
Hochwasserschutzmassnahmen sind naturnah und soweit 
möglich mit ingenieurbiologischen Methoden zu erstellen.
  

   
Die Ufervegetation ist durch übergeordnetes Recht geschützt 
(vgl. NSG vom 15. 9 .1992) und darf weder gerodet, über-
schüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht wer-
den.  
Ufergehölze und -böschungen sollen sachgemäss gepflegt 
werden und dürfen insbesondere nur abschnittsweise zurück-
geschnitten oder gemäht werden.  
Über Ausnahmen vom Beseitigungsverbot von Ufervegetation 
entscheidet das Naturschutzinspektorat (Art. 13 Abs. 3 
NSchV) 
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Schutzgebiete,  
 
 
 
 
 
 
 

Art. 31 
 
1 Landschaftsschutzgebiete dürfen nur land- und forstwirtschaft-

lich genutzt werden. Bestehende Bauten dürfen unterhalten 
werden. Ausbauten sind nur zulässig, sofern sie der landwirt-
schaftlichen Nutzung dienen und an den Standort gebunden 
sind. Neubauten sind zulässig als Tierunterstand oder dezen-
trale Heulager. Eidgenössische und kantonale Erlasse gehen 
diesen Bestimmungen vor, soweit sie einen besseren Schutz 
der Landschaft ergeben. 

 
 

 
 
Landschaftsrichtplan 

Art. 32 
 
1 Der Landschaftsrichtplan zeigt punktuell auf, wie die Qualität 

der Landschaft in den nächsten Jahren bewahrt werden soll. 
Er dient als zentrales Informations-, Koordinations- und 
Arbeitsinstrument und hat verwaltungsanweisende Wirkung. 

 
2 Der Gemeinderat setzt die Massnahmen des Landschaftsricht-

planes um oder beauftragt eine nicht-ständige Kommission 
der Gemeinde damit. 

 
3 In der Kommission soll die Landwirtschaft angemessen 

vertreten sein (mind. 2 Sitze). 
 
 

 
 
Beiträge 

Art. 33 
 
1 An die Flächen und Objekte welche im Richtplan bzw. an Flä-

chen und Objekte welche im Richttext beschrieben sind, kann 
der Gemeinderat im Rahmen eines alljährlich zu 
budgetierenden Betrages Beiträge entrichten. 

 
2 Die Beiträge sind vorgesehen zur Abgeltung von Ertragsaus-

fällen infolge Nutzungsbeschränkungen und/ oder für 
erbrachte Leistungen für den Natur- und Landschaftsschutz. 

  
3 Der Gemeinderat (oder eine Spezialkommission/ 

Planungskommission) stellt die Richtlinien für die 
Beitragszahlungen auf, bearbeitet die Beitragsgesuche, 
schliesst die privatrechtlichen Bewirtschaftungsverträge ab 
und kontrolliert deren Einhaltung. 

 
 4 Die Leistung von Beiträgen ist Voraussetzung für Kantonsbei-

träge gemäss der "Verordnung über die Erhaltung der 
Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft (LKV)". 
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Schützenswerte Objekte 
 
und 
 
Erhaltenswerte Objekte 

Bestimmungen zum Ortsbild und Objektschutz 
 
Art. 34 
 
1 Baudenkmäler (Objekte) sind schützenswert, wenn sie wegen 

ihres besonderen Wertes unbeeinträchtigt für die Zukunft be-
wahrt werden sollen. 

 
2 Baudenkmäler (Objekte) sind erhaltenswert, wenn sie wegen 

ihrer ansprechenden oder charakteristischen Eigenschaften 
für die Zukunft geschont werden sollen 

 
 3 Im Ortsbildschutzgebiet von Guggisberg sind die Elemente der 

traditionellen Bauweise wie Fassaden- und Dachgestaltung, 
die Gestaltung der Aussenräume, die Strassen- und 
Platzverhältnisse zu erhalten. In diesen Gebieten gehen für 
bestehende oder Ersatzbauten die bestehenden Grenz- und 
Gebäudeabstände den reglementarischen Abständen vor. Bei 
wesentlichen baulichen Veränderungen wird durch den 
Gemeinderat eine Fachinstanz zur Beratung beigezogen. 

 
 

 
 
Bauinventar 

Art. 35 
 
Die schützens- und die erhaltenswerten Objekte im Sinne von  
Art. 9 Abs. 2 BauG sind im Bauinventar der Gemeinde aufge 
nommen. 
 

 
 
 
Inventar historischer Ver-
kehrswege 

Art. 36 
 
Die im Zonenplan eingetragenen Objekte stehen unter dem  
Schutz der Gemeinde. Nutzung und Unterhalt im herkömmlichen  
Rahmen bleiben gewährleistet. Darüber hinausgehende Mass- 
nahmen sind mit der Gemeinde abzusprechen. 
 
 

 
 
Archäologische 
Schutzgebiete 

Art. 37 
 
1 Die im Zonenplan bezeichneten und im Anhang aufgeführten 

archäologischen Fundstellen sind geschützt. Im Perimeter der 
archäologischen Fundstellen dürfen Bauvorhaben und 
Terrainveränderungen aller Art erst nach erfolgter Rück-
sprache mit dem archäologischen Dienst des Kantons Bern 
ausgeführt werden.  

 
 2 Treten bei Bauarbeiten archäologische Bodenfunde zu Tage, 

so sind die Arbeiten im betreffenden Bereich sofort einzu-
stellen und die Baupolizeibehörde und der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern zur Sicherstellung der wissen-
schaftlichen Dokumentation zu benachrichtigen. 
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 E Verfahrensvorschriften, Zuständigkeiten, Übergangs- und 
Strafbestimmungen 

 
 
 
 
 
 
Baueingabe 

 
Bau- und Ausnahmebewilligungsverfahren 
 
Art. 38 
 
1 Form und Inhalt des Baugesuches richten sich nach Art. 10ff 

des Bewilligungsdekretes BewD 
 

 
 
 
 
 

2 Das amtliche Gesuchsformular und die weiteren Gesuchsfor-
mulare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

 
3 Das Baugesuch ist der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
 
 

 
 
Umgebungsgestaltungs-
plan 

Art. 39 
 
1 Bei Neubauten oder wenn im Zuge von Erneuerungen, 

Erweiterungen und Umbauten die Umgebung neu gestaltet 
wird, ist mit dem Baugesuch ein Umgebungsgestaltungsplan 
einzureichen. 

 
2 Der Umgebungsgestaltungsplan ist im Maßstab 1:100 für das 

ganze von der Baueingabe erfasste Grundstück auszuführen 
und zeigt folgendes auf: 

• Lage und Gestaltung der Aufenthaltsbereiche und Kinder-
spielplätze gemäss Art. 15 BauG und Art. 40 ff BauV  

• Lage und Gestaltung von Grünflächen, Zufahrten, Abstellplät-
zen.  

• Lage und Gestaltung von Terrainveränderungen, Mauern, 
Einfriedungen 

• Lage und Art der vorgeschriebenen Bepflanzung (Büsche, 
Hochstammbäume, Hecken) 

 
3 Die Baukommission kann bei Bauvorhaben welche für ihre 

Umgebung nicht bedeutungsvoll sind, den Gesuchsteller von 
der Vorlage einzelner Unterlagen entbinden, in besonderen 
Fällen jedoch auch zusätzliche Unterlagen verlangen. 

 
 

 
 
 
 
Gemeinderat 

Zuständigkeiten 
 
Art. 40 
 
1 Der Gemeinderat nimmt alle der Gemeinde im Baubewilli-

gungsverfahren übertragenen Aufgaben und Befugnisse wahr. 
Er ist Baupolizeibehörde und vollzieht das vorliegende 
Reglement. 
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 2 Die Baubewilligungsbehörde führt im Baubewilligungsver-
fahren die Einigungsverhandlungen durch. 

 
3 Die Gemeindeverwaltung prüft innert 7 Arbeitstagen sämtliche 

Baugesuche vorläufig formell und weist die Akten an die Bau-
bewilligungsbehörde (Art. 17 BewD). 

 
 

 
 
 
 
Widerhandlungen 
 

Straf- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 41 
 
1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Bauregle-

mentes, gegen die übrigen Gemeindebauvorschriften und die 
gestützt darauf erlassenen Einzelverfügungen werden nach 
den Strafbestimmungen der Baugesetzgebung vom Richter 
geahndet. 

 
 
 
Inkrafttreten 

Art. 42 
 
1 Die baurechtliche Grundordnung tritt mit der Genehmigung 

durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft. 
 
2 Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung 

werden folgende Vorschriften aufgehoben: 
 Baureglement vom 3.8. 1988 
 Zonenplan vom 28. 12. 1982, mit Änderungen vom 14. 12. 

1990 (Ried) und vom 10. 10. 1991 (Sangernboden). 
 Plan der Schutzzonen und -objekte vom 28. 12.1982 
 Siedlungsrichtplan vom 28. 12. 1982 

 
Beschluss Gemeindeversammlung vom 12.03.1999 
 
Der Präsident:  Der Sekretär: 
sig. W. Aebischer  sig. U. Gafner 
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Anhang 
 
Anhang 1: Messweisen 
 
Anhang 2. Gestaltungshinweise für Aufbauten bei ländlichen Steildächern. 
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Gestaltungshinweise für Aufbauten bei ländlichen  
Steildächern 
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Anhang 
 
Änderungen 
 
27.12.1999 Ergänzung Art. 27 – Inkraft ab 27.12.1999 (Verfügung AGR) 
10.10.2005 Teilrevision Art. 24 Abs. 3 ZöN F – Inkraft ab 04.11.2005 
04.12.2009 Einfügung Art. 25b – Inkraft ab 15.03.2010 
14.03.2011 Teilrevision Art. 24 Abs. 3 ZöN D – Inkraft ab 18.03.2011 
12.11.2012 Teilrevision Art. 24 Abs. 3 ZöN E, I und K – Inkraft ab 15.02.2013 


